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Anlass:
Antwort auf die Anfrage AM Sascha Luetkens (DIE LINKE): Corona und Kinderbetreu-
ung in Lübeck - Luftfilter und CO²-Ampeln

Antwort:

Für die Umsetzung und Erarbeitung von Hygienekonzepten im Rahmen der Corona-Pande-
mie ist grundsätzlich der jeweilige Träger der Kindertagesbetreuung verantwortlich. Die Kon-
zepte sind individuell an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Grundsätze für 
Schutzmaßnahmen in der Kindertagebetreuung gibt das Land Schleswig-Holstein vor (siehe 
Anlage 1 „Kinderbetreuung unter Pandemiebedingungen sicher umsetzen – zentrale Anpas-
sungen für einen erhöhten Schutz“). Hiernach sind Luftfilter oder CO²-Ampeln kein Standard. 

Die Hansestadt Lübeck hat sich auf Basis der Empfehlungen des Bundesumweltamtes und 
der Förderung durch den Bund/das Land entscheiden für die Kindertagesstätten in städti-
scher Trägerschaft mit Räumen der Kategorie 2 Luftfilter zu beschaffen. Darüber hinaus 
wurden CO²-Ampeln in den Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft zum Standard 
erklärt. Als Erlaubnisbehörde für die Kindertagespflege sind keine Räumlichkeiten der Kate-
gorie 2 bekannt, so dass hier auch keine Förderung gem. Bundes-/Landesrichtlinie in Frage 
käme.

Im Folgenden wird sich im Rahmen der Beantwortung auf die Räume von Kindertagesstätten 
in städtischer Trägerschaft der Kategorie 2 gem. Definition des Umweltbundesamtes (htt-
ps://www.umweltbundesamt.de/themen/lueftung-lueftungsanlagen-mobile-luftreiniger-an)
bezogen, auf welche auch die Richtlinie zur Umsetzung des Förderprogramms zur Verbes-
serung des Infektionsschutzes in Schulen und Kindertageseinrichtungen durch mobile Luftfil-
ter (Förderprogramm Mobile Luftreiniger) abstellt (Anlage 2).
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Frage 1, 3 und 4:

Wie viele Luftfilter und CO²-Ampeln wurden seit Beginn der Corona-Pandemie in Kitas und 
von Kindertagespflegepersonen angeschafft?

Welche Luftfilter-Modelle und CO²-Ampeln-Modelle wurden seit Beginn der Corona-Pande-
mie in Kitas angeschafft?

Über welche Wege wurden die jeweiligen Luftfilter und CO²-Ampeln finanziert?

Antwort:

Es wurden vier mobile Luftfilter (Modell PHS Aircleaner Pro Silent M bzw. XL) und 146 CO²-
Ampeln (Modell Dräger X-Node) geordert. 

Die Finanzierung läuft zum einen über das o.g. Förderprogramm, zum anderen aus dem 
städtischen Haushalt.

Frage 2:

Wie viele Kitas verfügen über mehr als einen Luftfilter und eine CO²-Ampel? Wie viele Kitas 
verfügen über keine(n) Luftfilter und/oder CO²-Ampel?

Antwort:

Eine Kita verfügt über mehr als einen Luftfilter. 

Alle städtischen Kitas verfügen über eine CO²-Ampel bzw. sind als SMART-Kita entspre-
chend ausgestattet.

Anlagen:
1. Kinderbetreuung unter Pandemiebedingungen sicher umsetzen – zentrale Anpassungen 
für einen erhöhten Schutz
2.  Bundesförderung RLT-Anlagen und Bund-Länder-Förderung mobile Luftreiniger

Senatorin Monika Frank
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1. Februar 2022 

Kinderbetreuung unter Pandemiebedingungen sicher umsetzen – zentrale Anpas
sungen für einen erhöhten Schutz 

1. Ausgangslage und Zielsetzung 
Nach vielen Monaten der gemeinsamen Anstrengungen bei der Bekämpfung des Corona-
Virus sind aktuell leider dennoch eine hohe Inzidenz und steigende Fallzahlen zu verzeich
nen. Auch, wenn erfreulicher Weise die Impfkampagne erfolgreich war und Schleswig-Hol
stein insgesamt über eine hohe Impfquote verfügt, sind die jüngsten Kinder besonders im 
Blick zu behalten und zu schützen. So können Kita-Kinder weiterhin noch nicht geimpft 
werden, sind alters- und entwicklungsbedingt – anders als Schulkinder – nicht in der Lage, 
ausreichend Abstand zu halten und Maske zu tragen.  

An folgendem Ziel hält das Land aber weiterhin fest: Alle Kinder sollen die Möglichkeit er
halten, ihre Kita oder Kindertagespflegestelle zu besuchen. Nur so können sie trotz der an
dauernden Corona-Pandemie teilhaben an der wichtigen frühkindlichen Bildung und Be
treuung. Hierzu zählt neben der wichtigen Förderung der Kinder vor allem das Zusammen
sein mit Gleichaltrigen und das Ausleben ihrer alltäglichen sozialen Kontakte. Gleichzeitig 
unterstützt eine verlässliche Betreuung der Kinder die Aufrechterhaltung der kritischen Inf
rastruktur. Damit wird einmal mehr der hohe Stellenwert der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung unterstrichen. 

Dies kann nur gelingen, wenn Kinder, Eltern und Mitarbeitende mit zielführenden Maßnah
men in der Kita und Kindertagespflege ausreichend geschützt werden. Auch das Robert-
Koch-Institut betont, dass das Offenhalten der Bildungs- und Betreuungsangebote sehr 
wichtig ist. Hierfür müssten unbedingt Infektionsschutz und Betreuungs- und Bildungsauf
trag zusammengedacht werden. Ein kontinuierliches Betreuungs- und Bildungsangebot 
könne ohne ein höheres Infektions- und Erkrankungsrisiko durchaus gelingen. Dazu ge
höre „die Umsetzung etablierter Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte, das Fernbleiben 
symptomatischer Kinder und Betreuender ebenso wie ein vollständiger Immunschutz aller 
weiteren Personen, in deren Obhut die Kinder leben und betreut werden“1. 

Entsprechende Schutzmaßnahmen werden vom Sozialministerium stets mit Bedacht und 
besonderer Sorgfalt ausgewählt und dabei gründlich das Für und Wider abgewogen. Dies 
ist meist keine leichte Aufgabe und dennoch notwendig, denn häufig ist die vermeintlich 
schnelle und einfache Lösung nicht immer auch die richtige. Um hier einen guten Weg zu 
gehen, hat das Ministerium das weitere Vorgehen auch gemeinsam mit Landeselternver
tretung, kommunalen Landesverbänden und Vertretern der Träger erörtert. 

                                                 
1 Epidemiologisches Bulletin 46/2021, Robert-Koch-Institut (RKI) unter: Epidemiologisches Bulletin 46/2021 
(rki.de) 
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2. Zentrale Schutzmaßnahmen für eine gelingende Betreuung 
Es ist also auch weiterhin darauf zu achten, dass im KiTa-Alltag die wichtigen Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen konsequent beachtet und angewandt werden. Hierzu zählt neben 
dem regelmäßigen Händewaschen und der Oberflächendesinfektion, das Maskentragen 
der Erwachsenen und das richtige Lüften. 

Darüber hinaus sollen die folgenden Maßnahmen und Anpassungen dabei unterstützen, 
die besonders herausfordernde Situation für die Kinder, Eltern und Mitarbeitenden best
möglich zu meistern. Sie werden in der Umsetzung am besten gelingen, wenn vor Ort die 
Leitungs- und Fachkräfte, Eltern sowie bei Bedarf auch die Einrichtungsaufsichten und 
Gesundheitsämter im engen Austausch stehen, sich gegenseitig informieren und in der 
Umsetzung der Betreuung unterstützen.  

2.1 Kohortenregelung als weiterhin dringende Empfehlung 
Betreutengruppen nicht zu durchmischen ist eine geeignete Maßnahme, um in einem In
fektionsfall in einer Einrichtung eine weitere Ausbreitung des Virus möglichst zu vermeiden 
und die Betreuung für alle anderen Kinder möglichst aufrechtzuerhalten. Deshalb hält das 
Land an der dringenden Empfehlung des Landesjugendamtes zur Kohortenregelung fest. 

Gleichwohl haben Rückmeldungen der Einrichtungsträger und der Eltern ergeben, dass 
für die Aufrechterhaltung der Betreuung ein gewisses Maß an Flexibilität sehr wichtig ist. 
So kann es für eine Kita manchmal wichtig sein, von dem Grundsatz, Gruppen nicht zu 
durchmischen, abzuweichen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn vorübergehend auf Grund 
von Personalengpässen eine Betreuung ohne eine Durchmischung gar nicht möglich ist. 
Auch begrenzte räumliche Bedingungen können es z.B. notwendig machen, Kinder aus 
zwei unterschiedlichen Gruppen zeitweise zusammen zu betreuen. Für eine gelingende 
Betreuung ist es auch an dieser Stelle wichtig, dass die Einrichtungen auch die Elternver
tretungen beteiligen, so dass gemeinsam über passende Umsetzungsschritte beraten wer
den kann. Insbesondere sollte mit den Eltern die Frage der Kohortierung besprochen und 
vereinbart werden, wenn diese Auswirkung auf die Betreuung in den Randzeiten haben 
würde. 

2.2 Umfeld-Testung: Testpflicht für Mitarbeitende und Eltern 
Leider sind Antigen-Lolli-Tests für die regelmäßige Testung von Kita-Kindern weiterhin 
keine Option. So ist unter anderem die Selbstentnahme von Speichelproben derzeit für 
Antigen-Schnelltests zur Anwendung bei Kleinkindern nicht klinisch validiert. Häufig zeigen 
die Tests falsche Ergebnisse. Zudem besteht bei Kita-Kindern die Gefahr, dass sie den 
Speichelsammler aufgrund zu hoher Belastung beim Lutschen bzw. eventuellem Beißen 
verschlucken. Ebenso sind sog. PCR-Pooltests auch nicht für die weiteren Testungen ein 
sachgerechtes Mittel, da zum einen die begrenzten PCR-Kapazitäten bundesweit zu 
Gunsten medizinsicher und pflegerischer Belange priorisiert wurden und selbst bei ausrei
chender Verfügbarkeit die deutlich längere Auswertungsdauer die Effektivität dieses In
strumentes in Frage stellt. 

Gleichwohl ist der Anspruch der Eltern und Einrichtungen, die Sicherheit bei der Betreu
ung der Kinder durch ein passendes Testregime zu gewährleisten sehr nachvollziehbar 
und berechtigt. Mit einer sogenannten Umfeld-Testung – die als wirksame Methode von 
Expertinnen und Experten sehr anerkannt ist – soll das Schutzniveau erhöht und dabei 
insbesondere die sehr jungen Kinder geschont werden. So werden Personen des engen 
Umfeldes des Kita-Kindes regelmäßig und sehr verbindlich getestet: Die Kita-Mitarbeiten
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den und die Eltern. Damit kann auf ein zusätzliches Testen der Kinder verzichtet und zu
dem können mögliche Infektionen aufgedeckt werden. Hierfür stellt das Land weiterhin 
kostenlos Antigen-Selbsttest zur Verfügung.  

Testpflicht für alle Mitarbeitende  
In Analogie zu Schule sind alle Mitarbeitende – und damit unabhängig vom jeweiligen 
Impfstatus – verbindlich verpflichtet, sich mindestens dreimal wöchentlich zu testen. Dies 
wird in der Landesverordnung entsprechend normiert. 

Während im Rahmen der Arbeitgeberpflicht zwei Tests durch die Einrichtungen zu stellen 
sind, übernimmt das Land den dritten Test und beschafft und verteilt hierfür entspre
chende Antigen-Selbsttests für die Mitarbeitenden. Hierfür werden weitere Antigen-Selbst
tests nachbestellt und über die bisherigen Wege verteilt. 

Testpflicht für Eltern  
Neben den Mitarbeitenden sind auch Kita-Eltern verpflichtet, sich mindestens 3 x wöchent
lich an unterschiedlichen Werktagen zu testen. Diese Testpflicht soll in hoher Eigenverant
wortung der Eltern umgesetzt werden. Auf ein aufwendiges, bürokratisches Verfahren wird 
verzichtet, in dem die Eltern eine qualifizierte Selbstauskunft einmal wöchentlich bei ihrer 
Kita oder Kindertagespflegeperson abgeben. Hierfür stellt das Sozialministerium einen 
Vordruck zur Verfügung. Die Selbstauskünfte werden in der Kita oder Kindertagespflege
stelle für längstens vier Wochen hinterlegt. Die Kita oder Kindertagespflegepersonen über
prüfen diese qualifizierten Selbstauskünfte nicht, sondern sammelt diese nur für mögliche 
Kontrollen. Die zuständige Behörde kann stichprobenartig oder anlassbezogen die Einhal
tung der Regelung überprüfen und hierfür die Herausgabe der Selbstauskünfte von der 
Kita verlangen. Die Dokumentationspflicht der die Eltern ist für diese bußgeldbewehrt. 

Mit diesem Vorgehen wird auf eine besonders kindgerechte und für sie schonende Weise 
bestmöglich sichergestellt, dass Infektionen frühzeitig entdeckt und eine weitere Ausbrei
tung verhindert wird. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass die Fach- und Leitungskräfte in 
den Kitas keine zusätzliche Verantwortung übertragen bekommen und sich somit den ei
gentlichen Aufgaben in einer besonders fordernden Zeit widmen können.  

Wichtig: Die Regelungen der Umfeld-Testung gelten nicht für die Kinder in Hortbetreuung. 
Hier greift das Testregime an Schule. 

2.3 Quarantäneregelungen für den Bereich der Kindertagesbetreuung  
Trotz aller Vorsicht kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem Infektions
fall in der Kita oder Kindertagespflegestelle kommt. In so einem Fall ist es besonders wich
tig, dass sich Elternschaft und Kita gegenseitig informieren, gut austauschen, gegenseitige 
Bedenken und Sorgen ernstnehmen und notwendige, nächste Schritte abstimmen. Dabei 
spielt die zuverlässige Einbindung der Elternvertretungen eine zentrale Rolle fürs Gelin
gen. 

Zudem gilt auch hier: Alle Beteiligten benötigen ein hohes Maß an Handlungsorientierung 
und -sicherheit. Mit folgenden neuen Regelungen soll dies gewährleistet werden: 

1. Kinder von infizierten Eltern gelten immer als enge Kontaktpersonen und müssen 
entsprechend der allgemeinen Regelungen im Absonderungserlass als Angehörige 
desselben Haushalts für mindestens fünf Tage in Quarantäne. 
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2. Infizierte Kinder werden für mindestens sieben Tage abgesondert, während die 
nicht-infizierten Kinder derselben Gruppe nicht in Quarantäne müssen und somit 
grundsätzlich weiterbetreut werden. Dafür ist keine Anordnung des Gesundheitsam
tes notwendig. Gleichwohl ist die Einrichtungsleitung bzw. die Kindertagespflege
person gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) auch weiterhin verpflichtet, die Infek
tion beim Gesundheitsamts zu melden. 

3. Das Gesundheitsamt kann allerdings bezogen auf eine einzelne Einrichtung und im 
Austausch mit der Kita oder Kindertagespflegeperson etwas Abweichendes ent
scheiden und anordnen, z.B. bei einer Häufung von Infektionen in der Kita oder in 
der Gruppe. 

4. Das MSGJFS hat die Gesundheitsämter aufgefordert, Kontaktdaten bzw. Ansprech
personen für Kitas in den jeweiligen Gesundheitsämtern zur Verfügung stellen, um 
eine zuverlässige Erreichbarkeit für die Kitas zu gewährleisten. Es wird eine Liste 
erstellt, die an alle Kitas weitergegeben werden kann. 

5. Mitarbeitende können sich nach frühestens sieben Tagen freitesten. 

Für Eltern ist hierbei Folgendes zu bedenken: Ist keine Quarantäne angeordnet und steht 
das Betreuungsangebot weiterhin zur Verfügung, haben Eltern keinen Anspruch auf Kin
derkrankengeld, wenn sie entscheiden ihre Kinder nicht betreuen zu lassen. Grundlage 
hierfür sind die Regelungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes. 

Die beschriebenen eindeutigen Regelungen zur Quarantäne sollen die Mitarbeitenden und 
Eltern in Kita und Kindertagespflege dabei unterstützen, in einer häufig aufgeregten und 
angespannten Situation mit bestmöglicher Klarheit zu handeln.  

3. Kinder mit einem erhöhten Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 
In der aktuellen Situation ist es sehr wichtig, besonders jene Kinder zu berücksichtigen, 
die bei einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf haben. Auch diese Kinder sollen in Pandemiezeiten in ihrer Kita best
möglich gefördert werden und ihre Freundinnen und Freunde treffen können. Häufig be
stehen insbesondere hinsichtlich dieser Kinder Unsicherheiten und Ängste bei den Eltern, 
Fachkräften und bei den Kindern selbst. Wichtig ist es dabei, Befürchtungen sensibel und 
offen zu besprechen und sich bei Bedarf unter Einbezug von Ärztinnen und Ärzten sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten gemeinsam zu beraten, wie die Betreuung in der Kita 
oder Kindertagespflege möglichst sicher umgesetzt werden kann. An dieser Stelle helfen 
leider keine Patentrezepte – häufig wird es nicht nur auf individuelle Absprachen, sondern 
vor allem auf eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zwischen der Familie und der 
Kita ankommen.  

Die Elternvertretungen in den Einrichtungen können hierbei eine wichtige Unterstützung 
darstellen und mit dazu beitragen, dass gemeinsam zuverlässige Wege gefunden werden, 
eine für alle Kinder gelingende frühkindliche Bildung und Betreuung umzusetzen.  

4. Ausblick 
In den zurückliegenden Monaten ist es den Beteiligten vor Ort hervorragend gelungen, in 
enger Abstimmung und dabei in gemeinsamer Verantwortung die frühkindliche Bildung 
und Betreuung umzusetzen. So konnten Kinder trotz der Corona-Pandemie und einer an
gespannten Lage in ihrer Entwicklung gefördert und unterstützt werden. Damit dies auch 
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weiterhin gelingt, müssen die wichtigen Schutzmaßnahmen von allen Beteiligten beson
ders aufmerksam und mit hohem Engagement umgesetzt werden. Dabei wird es darauf 
ankommen, hierzu im Gespräch zu sein, etwaige Bedenken und Sorgen gegenseitig ernst 
zu nehmen und sich gut abzustimmen. Auf diese Weise wird ein hohes Maß an Transpa
renz und Handlungssicherheit gewährleistet. 

Neben den dargestellten Anpassungen der Regelungen bleibt die wichtigste Schutzmaß
nahme für die Kita-Kinder jedoch weiterhin das Impfen der Erwachsenen. Hier dürfen wir 
nicht nachlassen und müssen gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, um die Impf
quote weiter zu steigern. Auf diese Weise sind wir als Gemeinschaft am besten in der 
Lage das Corona-Virus in Schach zu halten.  

Die Situation für die Kindertagesbetreuung wird regelmäßig überprüft und Regelungen un
ter Beachtung der epidemiologischen Lage bei Bedarf angepasst. Hierzu wird das Famili
enministerium alle Beteiligten erneut rechtzeitig beteiligten und umfassend informieren.  
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Bundesförderung RLT-Anlagen und  

Bund-Länder-Förderung mobile Luftreiniger 

1. Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische 
(RLT-) Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat im Oktober 2020 ein 

Förderprogramm für stationäre raumlufttechnische (RLT-) Anlagen initiiert, um das 

Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation an Menschen zu 

senken. Die Bundesförderung stellt einen Baustein zur Pandemiebekämpfung dar, der sich 

in die weiteren Programme des Bundes und der Länder einreiht.  

Ein besonderer Handlungsbedarf besteht vor allem bei Schulen und Kindertagesstätten, in 

denen sich Kinder unter 12 Jahren aufhalten. Diesen kann derzeit kein Impfangebot 

gemacht werden. Daher fördert das BMWi seit 11. Juni 2021 zusätzlich auch den Neueinbau 

von stationären RLT-Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren.  

Mit der aktuellen Novellierung wird die Bundesförderung um die Förderung des Einbaus 

von Zu-/Abluftventilatoren in den zuletzt genannten Einrichtungen erweitert. 

Wesentliche Punkte der Bundesförderung: 

• Gefördert werden die Um- und Aufrüstung sowie der Neueinbau stationärer RLT-Anlagen 

und der Einbau von Zu-/Abluftventilatoren. Der Neueinbau wird nur in Einrichtungen für 

Kinder unter 12 Jahren gefördert. Hierzu gehören Kindertagesstätten und staatlich aner-

kannte Schulen in öffentlicher und privater Trägerschaft mit Ausnahme von Schulen der 

Erwachsenenbildung. Auch weiterführende Schulen sind erfasst, sofern dort Kinder unter 

12 Jahren unterrichtet werden. Die Zu- und Abluftventilatoren werden nur in Räumen mit 

eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren unter-

stützt. 

• Technologieoffenes Förderprogramm: Es besteht die Möglichkeit, grundsätzlich geeignete 

Verfahren zur Luftdesinfektion nach herstellerunabhängiger technischer Prüfung in das 

Förderprogramm aufzunehmen. Die Aufnahme weiterer Luftreinigungs- und -

desinfektionstechnologien bedingt grundsätzlich eine von neutralen, nicht zu Prüf-

zwecken (bspw. Zertifizierung) von Dritten bezahlten Stellen bestätigte 

produktunabhängige eindeutige Wirksamkeit und Gesundheitsverträglichkeit. (Bisher 

sind Filtertechnik HEPA 13 und 14 sowie UV-C-Technologie förderfähig). 

• Fördermittel: Die Bundesförderung wurde mit insgesamt 500 Mio. Euro ausgestattet. Von 

diesen Mitteln stellt der Bund den Ländern im Jahr 2021 über 

Verwaltungsvereinbarungen bis zu 200 Mio. Euro zur Förderung mobiler Luftreiniger 

durch die Länder zur Verfügung. Die mobilen Luftreiniger sind in Einrichtungen für Kinder 

unter 12 Jahren in Räumen mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit einzusetzen.  

Seit der Erweiterung der Bundesförderung um den Neueinbau von stationären RLT-
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Anlagen besteht eine hohe Nachfrage, daher wurde das Programm um zusätzliche 714 

Mio. Euro aufgestockt. 

• Anteilsfinanzierung: Nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 80 Prozent der förder-

fähigen Kosten. Die Anteilsfinanzierung ist auf max. 200.000 Euro pro RLT-Anlage bei der 

Umrüstung und auf max. 500.000 € für den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen und 

Zu-/Abluftventilatoren pro Standort begrenzt. 

• Antragsfrist bis spätestens 31. Dezember 2021. 

 

2. Verwaltungsvereinbarungen Bund-Länder für mobile Luftreiniger 

Die Bundesregierung sieht die besondere Situation in Schulen und Kindertagesstätten, 

insbesondere bei den unter 12jährigen, denen derzeit kein Impfangebot gemacht werden 

kann. Um dem Infektionsrisiko in Innenräumen im Herbst und Winter entgegenzuwirken, 

die Kinderbetreuung und den Präsenzunterricht an den Schulen aufrecht zu erhalten und 

damit Bildungsbrüche soweit wie möglich zu vermeiden, hat das Bundeskabinett am 14. 

Juli 2021 den Beschluss gefasst, dass sich die Bundesregierung an den Maßnahmen der 

Bundesländer zum Infektionsschutz in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen zu 

beteiligen. So sollen schnell geeignete Maßnahmen zum Infektionsschutz in gemeinschaft-

lich genutzten Räumen mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit, d.h. keine RLT-Anlage 

mit Frischluftzufuhr vorhanden, Fenster nur kippbar bzw. Lüftungsklappen mit mini-

malem Querschnitt (Räume der Kategorie 2 nach UBA-Maßstäben), zu ergreifen.  

Wesentliche Punkte der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung:  

• Beteiligung an entsprechenden Länderprogrammen insgesamt bis zu 200 Mio. Euro 

(aufgeteilt nach Königsteiner Schlüssel) in 2021.  

• Beschaffung von mobilen Luftreinigern für Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren 

(Schulen und Kitas) und dort nur für Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit 

(Kategorie 2).  

• Der Bund beteiligt sich mit bis zu 50 Prozent an den förderfähigen Kosten. Eine teilweise 

oder vollständige Kofinanzierung durch Landesmittel ist zwingend. 

• Antragsfrist: Bis spätestens am 31. Dezember 2021. 

• Gefördert werden mobile Luftreiniger für Räume der Kategorie 2, die seit dem 1. Mai 2021 

beschafft worden sind (vorzeitiger Vorhabenbeginn). 

• Antragsberechtigt sind Träger von Einrichtungen, in denen Kinder unter 12 Jahren 

betreut werden, für diese Einrichtungen. Hierunter fallen allgemeinbildende Schulen in 

öffentlicher Trägerschaft oder staatlich genehmigte allgemeinbildende Schulen in freier 

Trägerschaft gem. den Schulgesetzen der Länder, mit Ausnahme von Schulen der 

Erwachsenenbildung und Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen i. S. 

v. § 33 Nrn. 1, 2 IfSG in öffentlicher oder freier Trägerschaft. 

 

Erst AHA+L und mobile Luftreiniger oder einfache Zu/Abluftanlagen, dort wo nicht genü-

gend gelüftet werden kann, sowie stationäre RLT-Anlagen mit ausreichender Frischluft-

zufuhr bieten einen größtmöglichen Schutz, um Schulunterricht weiterhin in Präsenz zu 

ermöglichen.  
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